
18Jähriger wird nach angeblichem Verkauf von Ed Hardy
Plagiat mit Euro 50.000,00 gedroht
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Auch bei uns in der Kanzlei häufen sich die Fälle, in denen Mandanten wegen der Veräußerung
angeblicher Ed Hardy Plagiate auf der Verkaufsplattform eBay in Anspruch genommen werden.
In den meisten Fällen hat kein Testkauf stattgefunden, so dass sich die Vermutung aufdrängt,
dass es sich bei den Abmahnungen um sog. “Abmahnungen ins Blaue hinein” handelt. In den
jüngsten Fällen wird nicht mehr aus Markenrecht, sondern aus Urheberrecht vorgegangen.

Argument: die Veräußerung der T-Shirts stelle eine unerlaubte Verwertung der künstlerischen
Motive dar.

Vor Kurzem wurde geriet eine 18Jährige aus Hannover ins Fadenkreuz der Anwälte. Der Fall
beschäftigte die Öffentlichkeit. Einen Artikel dazu finden Sie hier.
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http://www.sn-online.de/Nachrichten/Hannover/Uebersicht/18-Jaehrige-soll-50.000-Euro-nach-T-Shirt-Verkauf-zahlen

